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Die Tierärztekammer Hamburg hat als zu-
ständige Stelle, aufgrund des Beschlusses des
Berufsbildungsausschusses vom 23. Juni 2008
gem. § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 79 
Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)
vom 23. März 2005 (BGBl I S. 931) diese Prü-
fungsordnung für die Durchführung der Ab-
schlussprüfung im Ausbildungsberuf „Tier-
medizinischer Fachangestellter“/„Tiermedi-
zinische Fachangestellte“ erlassen. 
Alle personenbezogenen Begriffe dieser Prü-
fungsordnung werden im jeweiligen Einzel-
fall im amtlichen Sprachgebrauch in ihrer ge-
schlechtsspezifischen Bezeichnung verwen-
det.

I. Abschnitt: 
Prüfungsausschüsse

§ 1 Errichtung
(1) Für die Abnahme der Abschlussprüfung
errichtet die Tierärztekammer Hamburg Prü-
fungsausschüsse (§ 39 Absatz 1, 1. Satz BBiG).
(2) Bei Bedarf, insbesondere bei einer großen
Zahl von Prüfungsteilnehmern oder aufgrund
der besonderen Anforderungen der Ausbil-
dungsordnung an die Abschlussprüfung,
können mehrere Prüfungsausschüsse errich-
tet werden. 

§ 2 Zusammensetzung und Berufung
(1) Jeder Prüfungsausschuss besteht aus
mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder
müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig
und für die Mitwirkung im Prüfungswesen ge-
eignet sein (§ 40 Abs. 1 BBiG).
(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mit-
glieder Beauftragte der Arbeitgeber (Tierärz-
te) und der Arbeitnehmer (Tierarzthelferinnen/
Tiermedizinische Fachangestellte) in gleicher
Zahl sowie mindestens ein Lehrer einer be-
rufsbildenden Schule angehören. Mindestens
zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder
müssen Beauftragte der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer sein. Von dieser Zusammenset-

zung darf nur abgewichen werden, wenn an-
derenfalls die erforderliche Anzahl von Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses nicht be-
rufen werden kann. (§ 40 Abs. 5 BBiG)
(3) Die Mitglieder haben Stellvertreter/innen
(§ 40 Abs. 2 Satz 3 BBiG).
(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder werden von der Tierärztekammer
Hamburg längstens für fünf Jahre berufen 
(§ 40 Abs. 3 Satz 1 BBiG). Scheidet ein Mit-
glied vorzeitig aus, wird das neue Mitglied für
die restliche Berufungsdauer des Ausschei-
denden berufen.
(5) Die Mitglieder der Arbeitnehmer werden
auf Vorschlag der im Bereich der Tierärzte-
kammer Hamburg bestehenden Gewerkschaf-
ten und selbständigen Vereinigungen von Ar-
beitnehmern mit sozial- und berufspoliti-
scher Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs. 3 
Satz 2 BBiG).
(6) Lehrer von berufsbildenden Schulen wer-
den im Einvernehmen mit der Schulauf-
sichtsbehörde oder der von ihr bestimmten
Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 3 BBiG).
(7) Werden Mitglieder nicht oder nicht in aus-
reichender Zahl innerhalb einer von der
Tierärztekammer Hamburg gesetzten ange-
messenen Frist vorgeschlagen, so beruft die
Tierärztekammer Hamburg insoweit nach
pflichtgemäßem Ermessen   (§ 40 Abs. 3 
Satz 4 BBiG).
(8) Die Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder der Prüfungsausschüsse können nach
Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten
aus wichtigem Grund abberufen werden (§ 40
Abs. 3 Satz 5 BBiG).
(9)Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist eh-
renamtlich. Für bare Auslagen und Zeitver-
säumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht
von anderer Seite gewährt wird, eine ange-
messene Entschädigung zu zahlen, deren
Höhe von der Tierärztekammer Hamburg im
Benehmen mit der Behörde für Schule und Be-
rufsbildung festgesetzt wird (§ 40 Abs. 4
BBiG).

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Prü-
fungsausschussmitglieder nicht mitwirken,
die mit der Prüfungsbewerberin in Ehe ähn-
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licher Gemeinschaft leben, verheiratet oder
verheiratet gewesen oder mit ihr in gerader
Linie verwandt oder verschwägert sind.
Ebenso Personen, die durch ein auf längere
Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häus-
licher Gemeinschaft wie Eltern und Kinder
miteinander verbunden sind oder durch An-
nahme an Kindes Statt verbunden oder in der
Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt
oder bis zum zweiten Grade verschwägert
sind, auch wenn die Ehe, durch welche die
Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr
besteht (vgl. § 20/21 VwVfG).
(2) Mitwirken sollen nicht der/die Ausbil-
dende oder der/die  Ausbilder/-in aus dem-
selben Ausbildungsbetrieb, soweit nicht be-
sondere Umstände eine Mitwirkung erfor-
dern.
(3) Hält sich ein Mitglied des Prüfungsaus-
schusses nach Absatz 1 für ausgeschlossen
oder liegt ein Grund vor, der geeignet ist,
Misstrauen gegen eine  unparteiische Ausü-
bung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen,
oder wird  von einem Antrag das Vorliegen
eines solchen Grundes behauptet, so hat die
betroffene Person dies der Tierärztekammer
Hamburg bzw. während der Prüfung dem Prü-
fungsausschuss mitzuteilen.
(4) Die Entscheidung über den Ausschluss
von der Mitwirkung trifft die Tierärztekam-
mer Hamburg, während der Prüfung der Prü-
fungsausschuss.
(5) Wenn infolge eines Ausschlusses nach
Absatz 1 eine ordnungsgemäße Besetzung
des Prüfungsausschusses nicht mehr mög-
lich ist, kann die Tierärztekammer Hamburg
die Durchführung der Abschlussprüfung ei-
nem anderen Prüfungsausschuss, erforderli-
chenfalls einer anderen zuständigen Stelle
übertragen. Das gleiche gilt, wenn eine ob-
jektive Durchführung der Prüfung aus ande-
ren Gründen nicht gewährleistet erscheint. 

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, 
Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter, die nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören sollen (§ 41 Abs. 1 BBiG).
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschluss-
fähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, min-
destens drei, mitwirken. Er beschließt mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme der/des
vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag 
(§ 41 Abs. 2 BBiG).

§ 5 Geschäftsführung
(1) Die Tierärztekammer Hamburg regelt im
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss
dessen Geschäftsführung, insbesondere Ein-
ladungen, Protokollführung und Durchführung
der Beschlüsse.
(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschus-

ses sind die ordentlichen Mitglieder recht-
zeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglie-
der werden in geeigneter Weise unterrichtet.
Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teil-
nehmen, so soll es dies unverzüglich der
Tierärztekammer Hamburg mitteilen. Für ein
verhindertes Mitglied ist ein stellvertreten-
des Mitglied einzuladen, welches derselben
Gruppe angehören soll.
(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner
Mitte eine Protokollführerin/einen Proto-
kollführer.
(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der Pro-
tokollführerin / dem Protokollführer und von
der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. 
(§ 22 Abs. 7 bleibt unberührt)

§ 6 Verschwiegenheit
Unbeschadet bestehender Informations-
pflichten, insbesondere gegenüber dem Be-
rufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder
des Prüfungsausschusses, sonstige mit der
Prüfung befassten Personen sowie Gäste
gem. § 16 Abs. 1 über alle Prüfungsvorgän-
ge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu
wahren.

II. Abschnitt: Vorbereitung der
Abschlussprüfung 

§ 7 Prüfungstermine
(1) Die Tierärztekammer Hamburg bestimmt
nach Absprache mit der zuständigen Berufs-
schule zwei für die Durchführung der Prüfung
maßgebende Zeiträume im Jahr. Diese Ter-
mine sollen auf den Ablauf der Berufsausbil-
dung und des Schuljahres abgestimmt sein.
Die Tierärztekammer Hamburg setzt die ein-
zelnen Prüfungstage im Benehmen mit der
Berufsschule fest.
(2) Die Tierärztekammer Hamburg gibt die
Zeiträume i. S. des Abs. 1 Satz 1 einschließ-
lich der Anmeldefristen in geeigneter Weise
(z. B. durch Veröffentlichung im Deutschen
Tierärzteblatt) öffentlich mindestens einen
Monat vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt.
Wird die Anmeldefrist überschritten, kann
die Tierärztekammer Hamburg die Annahme
des Antrags verweigern.

§ 8 Zulassungsvoraussetzung zur 
Abschlussprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43
Abs. 1 BBiG),
1. wer die Ausbildung zurückgelegt hat oder

wessen Ausbildungszeit nicht später als
zwei Monate nach dem letzten Prüfungs-
termin endet, wer an der Zwischenprü-
fung teilgenommen hat sowie vorge-
schriebene schriftliche Ausbildungs-
nachweise geführt hat und

2. wessen Berufsausbildungsverhältnis in
das Verzeichnis der Berufsausbildungs-

verhältnisse eingetragen oder aus einem
Grund nicht eingetragen ist, den weder
die Auszubildende noch deren gesetzli-
cher Vertreter zu vertreten hat.

(2)Behinderte Menschen sind zur Abschlus-
sprüfung auch zuzulassen, wenn die Voraus-
set zungen des Abs. 1 Nr. 2 und 3 nicht vor-
liegen (§§ 64, 65 Abs. 2 Satz 2 BBiG).

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen in 
besonderen Fällen

(1)Auszubildende, die während der Dauer ih-
rer Ausbildung wesentlich über dem Durch-
schnitt (Durchschnittsnote 2 des Schulzeug-
nisses) liegende Leistungen erbracht haben,
können nach Anhörung des Ausbildenden
und der Berufsschule die Zulassung bereits
zu einer dem regulären Termin vorausgehen-
den Prüfung beantragen. 
(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulas-
sen, wer nachweist, dass er oder sie minde-
stens das Eineinhalbfache der Zeit, die als
Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, im Be-
ruf der Tiermedizinischen Fachangestellten
tätig gewesen ist.
Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch
Ausbildungszeiten in einem anderen ein-
schlägigen Ausbildungsberuf. Vom Nachweis
der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder
teilweise abgesehen werden, wenn durch
Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Wei-
se glaubhaft dargelegt wird, dass der Bewer-
ber die berufliche Handlungsfähigkeit er-
worben hat, die die Zulassung zur Prüfung
rechtfertigen. Ausländische Bildungsab-
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im
Ausland sind dabei zu berücksichtigen (§ 45
Abs. 2 BBiG).
(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulas-
sen, wer in einer berufsbildenden Schule
oder einer sonstigen Einrichtung ausgebil-
det worden ist, wenn dieser Bildungsgang
der Berufsausbildung zur Tiermedizinischen
Fachangestellten entspricht (§ 43 Abs. 2
BBiG)
(4) Die vorzeitige Zulassung zur Abschlus-
sprüfung kann nur ausgesprochen werden,
wenn die in § 10 Abs. 3 der Prüfungsordnung
aufgeführten, erforderlichen Nachweise bei
Antragsstellung vorgelegt werden.

§ 10 Zulassung zur Prüfung
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist
durch die Auszubildende/ den Auszubilden-
den, gegebenenfalls durch deren/dessen ge-
setzlichen Vertreter, schriftlich nach den von
der Tierärztekammer Hamburg bestimmten
Fristen und Formularen zu stellen. Der/die
Auszubildende hat den Ausbildenden über
die Antragstellung unverzüglich zu unter-
richten.
(2) Örtlich zuständig für die Anmeldung ist
die Tierärztekammer Hamburg in den Fällen
der §§ 8 und 9 Abs. 1, wenn die Ausbil-
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dungspraxis oder der Ort der Berufsschule in
Hamburg liegt in den Fällen des § 9 Abs. 2
oder 3, wenn die Prüfungsbewerberin ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in Hamburg hat.
(3) der Anmeldung zur Abschlussprüfung
sind beizufügen:
a) in den Fällen der §§ 8 und 9 Abs. 1 

– Anmeldeformular
– Bescheinigung über die Teilnahme an

der Zwischenprüfung, soweit sie der
Kammer nicht vorliegt

– ordnungsgemäß geführter vorgeschrie-
bener schriftlicher Ausbildungsnach-
weis einschließlich des Nachweises
der Durchführung von Labortätigkei-
ten und Dokumentation oder der
Nachweis über die Teilnahme an einem
Laborkurs, der den Inhalten der Tier-
medFAngAusbV vom 22.8.2005 (BGBl.
I S. 2522) entspricht

– schriftlicher Nachweis über die prak-
tische Erfahrung im Strahlenschutz in
der Tierheilkunde (gemäß der ent-
sprechend aktuellen Richtlinie zur
Strahlenschutzverordnung und zur
Röntgenverordnung in der Tierheil-
kunde)

– Bescheinigung über eine nicht länger
als drei Jahre zurückliegende Teilnah-
me an einem 1. Hilfe-Kurs.

– zuletzt erteiltes Zeugnis der zuständi-
gen Berufsschule in beglaubigter Ab-
lichtung

– Beurteilungsbogen im Falle der vorge-
zogenen Abschlussprüfung

– ggf. Bescheinigung über Art und Um-
fang einer Behinderung in beglaubig-
ter Ablichtung

b) in den Fällen des §9 Abs. 2 und Abs. 3 
– Anmeldeformular
– Angaben zur Person mit tabellari-

schem Lebenslauf
– Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte

Darlegung über den Erwerb der beruf-
lichen Handlungsfähigkeit im Sinne
des § 9 Abs. 2 oder Ausbildungsnach-
weise im Sinne des § 9 Abs. 3

– zuletzt erteiltes Schulzeugnis in be-
glaubigter Ablichtung

– schriftlicher Nachweis über die prak-
tische Erfahrung sowie über die er-
worbenen Fachkenntnisse im Strah-
lenschutz in der Tierheilkunde (gemäß
der entsprechend aktuellen Richtlinie
zur Strahlenschutzverordnung und zur
Röntgenverordnung)

– Bescheinigung über eine nicht länger
als drei Jahre zurückliegende Teilnah-
me an einem 1. Hilfe-Kurs.

– ggf. weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise und Zeugnisse (Zeug-
nisse in beglaubigter Ablichtung)

– ggf. Nachweise über ausländische Bil-
dungsabschlüsse und Zeiten der Be-

rufstätigkeit im Ausland in übersetz-
ter und beglaubigter Form

– ggf. Bescheinigung über Art und Um-
fang einer Behinderung in beglaubig-
ter Ablichtung 

c) bei Wiederholungsprüfungen neben dem
Anmeldeformular, die erteilten Beschei-
de in beglaubigter Ablichtung, soweit
diese nicht der Kammer vorliegen

§ 11 Entscheidung über die Zulassung
(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung
entscheidet die Tierärztekammer Hamburg.
Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen
nicht für gegeben, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss (§ 46 Abs. 1 BBiG).
(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist
dem Prüfungsteilnehmer rechtzeitig unter
Angabe des Prüfungstages und -ortes
einschließlich der erlaubten Arbeits- und
Hilfsmittel mitzuteilen. Ggf. ist dabei auf
das Antragsrecht behinderter Menschen
gem. § 12 hinzuweisen. 
(3) Eine ablehnende Entscheidung ist der
Auszubildenden bzw. dem/der Erziehungs-
berechtigten schriftlich unter Angabe der
Gründe mitzuteilen. Der/die Ausbildende ist
von der Entscheidung zu unterrichten.
(4) Die Zulassung kann von der Tierärzte-
kammer Hamburg im Einvernehmen mit dem
Prüfungsausschuss bis zur Bekanntgabe des
Prüfungsergebnisses widerrufen werden,
wenn sie aufgrund von gefälschten Unterla-
gen oder falschen Angaben ausgesprochen
wurde.
(5) Auszubildenden, die Elternzeit in An-
spruch genommen haben, darf bei der Ent-
scheidung über die Zulassung hieraus kein
Nachteil erwachsen (§ 46 Abs. 2 BBiG).

III. Abschnitt: Durchführung
der Abschlussprüfung

§ 12 Besondere Verhältnisse 
behinderter Menschen

Behinderten sind auf Antrag die ihrer Be-
hinderung angemessenen Erleichterungen
im Prüfungsverfahren einzuräumen. Art und
Umfang der im Einzelfall zu gewährenden Er-
leichterungen sind rechtzeitig mit der/dem
Behinderten zu erörtern. (s. a. § 8 Abs. 2 und
§ 65 Abs. 1 BBiG)

§ 13 Prüfungsgegenstand
(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzu-
stellen, ob der Prüfungsteilnehmer die be-
rufliche Handlungsfähigkeit erworben hat.
In ihr soll der Prüfungsteilnehmer nachwei-
sen, dass er die erforderlichen beruflichen
Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten be-
sitzt und mit dem im Berufsschulunterricht
zu vermittelnden, für die Berufsausbildung

wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Aus-
bildungsordnung zur Tiermedizinischen Fach-
angestellten ist zugrunde zu legen (§ 38
BBiG).
(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch.

§ 14 Gliederung und Inhalt der 
Prüfung

Die Abschlussprüfung richtet sich nach der
Verordnung über die Berufsausbildung zur
Tiermedizinischen Fachangestellten. 

§ 15 Prüfungsaufgaben
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt die
Prüfungsaufgaben sowie Musterlösungen
mit Bewertungshinweisen und die zulässi-
gen Arbeits- und Hilfsmittel auf der Grund-
lage der Ausbildungsordnung.
(2) Überregional oder von einem Aufgaben-
erstellungsausschuss bei der zuständigen
Stelle erstellte oder ausgewählte Aufgaben
sind vom Prüfungsausschuss zu überneh-
men, sofern diese Aufgaben von Gremien er-
stellt oder ausgewählt und beschlossen wur-
den, die entsprechend § 2 Abs. 2 zusam-
mengesetzt sind und die Tierärztekammer
Hamburg über die Übernahme entschieden
hat.
(3) Sind an einem Tag ausschließlich schrift-
liche Prüfungsleistungen zu erbringen, darf
die Dauer der Prüfung 300 Minuten nicht
überschreiten.

§ 16 Nichtöffentlichkeit
(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Ver-
treter/Vertreterinnen der die Aufsicht über
die Tierärztekammer Hamburg führenden
Behörde und der Tierärztekammer Hamburg
sowie die Mitglieder oder stellvertretenden
Mitglieder des Berufsbildungsausschusses
können anwesend sein. Der Prüfungsaus-
schuss kann Gäste zulassen, sofern dem kei-
ner der Prüfungsteilnehmer aus wichtigem
Grund widerspricht. Bei der Prüfung Behin-
derter kann der Prüfungsausschuss geeigne-
te Personen hinzuziehen.
(2) Die in Abs. 1 bezeichneten Personen sind
nicht stimmberechtigt und haben sich auch
sonst jeder Einwirkung auf den Prüfungsab-
lauf zu enthalten.
(3) Bei der Beratung über das Prüfungser-
gebnis dürfen nur die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses anwesend sein.

§ 17 Leitung, Aufsicht und 
Niederschrift

(1) Die Prüfung wird unter Leitung der Vor-
sitzenden vom Prüfungsausschuss abge-
nommen.
(2) Bei schriftlichen Prüfungen regelt die
Tierärztekammer Hamburg im Einvernehmen
mit dem Prüfungsausschuss unter Einbin-
dung der Berufsschule die Aufsichtsführung,
die sicherstellen soll, dass der Prüfungsteil-
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nehmer die Arbeiten selbständig und nur mit
den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln aus-
führt. 
(3) Über den Ablauf ist eine Niederschrift an-
zufertigen.

§ 18 Ausweispflicht und Belehrung
Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Ver-
langen des vorsitzenden Mitgliedes oder
der/des Aufsichtführenden über ihre Person
auszuweisen und zu versichern, dass sie sich
gesundheitlich in der Lage fühlen, an der
Prüfung teilzunehmen.
Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prü-
fungsablauf, die zur Verfügung stehende
Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel
sowie die Folgen von Täuschungshandlun-
gen und Ordnungsverstößen, Rücktritt und
Nichtteilnahme zu belehren.

§ 19 Täuschungshandlungen und 
Ordnungsverstöße 

(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Prü-
fungsergebnis durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen oder leistet er Beihilfe zu einer
Täuschung oder einem Täuschungsversuch,
liegt eine Täuschungshandlung vor. 
(2) Wird während der Prüfung festgestellt,
dass ein Prüfling eine Täuschungshandlung
begeht oder einen entsprechenden Verdacht
hervorruft, ist der Sachverhalt von der Auf-
sichtsführung festzustellen und zu protokol-
lieren. Der Prüfling setzt die Prüfung vorbe-
haltlich der Entscheidung des Prüfungsaus-
schusses über die Täuschungshandlung fort.
(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird
die von der Täuschungshandlung betroffene
Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punk-
te) bewertet. In schweren Fällen, insbeson-
dere bei vorbereiteten Täuschungshandlun-
gen, kann der Prüfungsausschuss den Prü-
fungsteil oder die gesamte Prüfung mit „un-
genügend“ (= 0 Punkte) bewerten. 
(4) Behindert ein Prüfling durch sein Ver-
halten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht
ordnungsgemäß durchgeführt werden kann,
ist er von der Teilnahme auszuschließen. Die
Entscheidung hierüber kann von der Auf-
sichtsführung getroffen werden. Die endgül-
tige Entscheidung über die Folgen für den
Prüfling hat der Prüfungsausschuss unver-
züglich zu treffen. Absatz 3 gilt entspre-
chend. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorschriften. 
(5) Vor Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses nach den Absätzen 3 und 4 ist der
Prüfling zu hören.

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1) Der Prüfungsteilnehmer kann nach er-
folgter Anmeldung vor Beginn der Prüfung
durch schriftliche Erklärung gegenüber der
Tierärztekammer Hamburg zurücktreten. In

diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abge-
legt.
(2) Versäumt der Prüfungsteilnehmer einen
Prüfungstermin, so können bereits erbrach-
te, selbständige Prüfungsleistungen nur an-
erkannt werden, wenn ein wichtiger Grund
für die Nichtteilnahme vorliegt. Selbständi-
ge Prüfungsleistungen sind solche, die the-
matisch klar abgrenzbar und nicht auf eine
andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie
eigenständig bewertet werden.
(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prü-
fung oder nimmt der Prüfungsteilnehmer an
der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichti-
ger Grund vorliegt  so gilt die Prüfung als
nicht bestanden.
(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mit-
zuteilen und nachzuweisen. Im Krankheits-
fall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes
erforderlich.
Die Entscheidung über das Vorliegen eines
wichtigen Grundes und über den Umfang der
anzuerkennenden Prüfungsleistung trifft der
Prüfungsausschuss nach Anhören des Prü-
fungsteilnehmers.

IV. Abschnitt: 
Bewertungschlüssel, Fest-

stellung und Beurkundung des
Prüfungsergebnisses 

§ 21 Bewertungsschlüssel
(1) Jede Prüfungsleistung ist von den Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses getrennt
und selbständig zu beurteilen und zu bewer-
ten.
(2) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung
nach § 22 Abs. 1 kann der Vorsitz mindestens
zwei Mitglieder mit der Bewertung einzelner,
nicht mündlich zu erbringender Prüfungslei-
stungen beauftragen (§ 42 Abs. 2 Satz 1
BBiG). Die Beauftragten sollen nicht dersel-
ben Mitgliedergruppe angehören. Diese do-
kumentieren die wesentlichen Abläufe und
halten die für die Bewertung erheblichen
Tatsachen fest (§ 42 Abs. 3 BBiG (2)
(3) Soweit eine Bewertung der Leistungen
nach dem Punktesystem nicht sachgerecht
ist, ist die Bewertung nur nach Noten vorzu-
nehmen.
(4) Soweit bei der Bewertung Mittel zu er-
rechnen und diese in ganzen Noten festzu-
stellen sind, ist bei Werten bis 0,49 abzu-
runden.
(5) Die Prüfungsleistungen gem. der Gliede-
rung nach § 14 sowie die Gesamtleistung
sind – unbeschadet der Gewichtung von ein-
zelnen Prüfungsleistungen aufgrund der
Ausbildungsordnung oder soweit diese dar-
über keine Bestimmung enthält, aufgrund
der Entscheidung des Prüfungsausschusses –
wie folgt zu bewerten:
Eine den Anforderungen in besonderem

Maße entsprechende Leistung 
100 - 92 Punkte = Note sehr gut (1);
Eine den Anforderungen voll entsprechende
Leistung
91 - 81 Punkte = Note gut (2);
Eine den Anforderungen im Allgemeinen ent-
sprechende Leistung 
80 - 67 Punkte = Note befriedigend (3);
Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist,
aber im Ganzen den Anforderungen noch
entspricht
66 - 50 Punkte = Note ausreichend (4);
Eine Leistung, die den Anforderungen nicht
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass ge-
wisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind
49 - 30 Punkte = Note mangelhaft (5);
Eine Leistung, die den Anforderungen nicht
entspricht und bei der selbst Grundkennt-
nisse fehlen
29 - 0 Punkte = Note ungenügend (6)

§ 22 Feststellung und Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses

(1) Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mit-
glied des Prüfungsausschusses selbstständig
zu bewerten. Beschlüsse über die Bewertung
einzelner Prüfungsleistungen, der Prüfung
insgesamt sowie über das Bestehen und
Nichtbestehen der Abschlussprüfung werden
vom Prüfungsausschuss gefasst. Bei der ge-
meinsamen Feststellung der Ergebnisse die-
nen die Einzelbewertungen der Prüfungs-
ausschussmitglieder als Grundlage (siehe 
§ 42 BBiG).
(2) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prü-
fung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu
gewichten:
1. im Prüfungsbereich Behandlungsassi-

stenz 40 Prozent
2. im Prüfungsbereich Betriebsorganisation

und -verwaltung 30 Prozent
3. im Prüfungsbereich Infektionskrankhei-

ten und Seuchenschutz 10 Prozent
4. im Prüfungsbereich Strahlenschutz in der

Tierheilkunde 10 Prozent
5. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und So-

zialkunde 10 Prozent
(3) Sind im schriftlichen Teil der Prüfung die
Prüfungsleistungen in bis zu zwei Prüfungs-
bereichen mit mangelhaft und in den übri-
gen Prüfungsbereichen mit mindestens aus-
reichend bewertet worden, so ist auf Antrag
des Prüfungsteilnehmers oder nach Ermes-
sen des Prüfungsausschusses in einem der
mit mangelhaft bewerteten Prüfungsberei-
che die schriftliche durch eine mündliche
Prüfung von höchstens 15 Minuten zu er-
gänzen, wenn diese für das Bestehen der Prü-
fung den Ausschlag geben kann. Der Prü-
fungsbereich ist vom Prüfungsteilnehmer zu
bestimmen.
(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils
im praktischen und im schriftlichen Teil der
Prüfung sowie innerhalb des schriftlichen
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Teils der Prüfung im Prüfungsbereich Strah-
lenschutz in der Tierheilkunde und in min-
destens drei weiteren Bereichen mindestens
ausreichende Prüfungsleistungen erbracht
sind. Werden die Prüfungsleistungen in ei-
nem Prüfungsbereich mit „ungenügend“ be-
wertet, ist die Prüfung nicht bestanden.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für
den Prüfungsbereich der Ergänzungsprüfung
gemäß § 9 VI der Verordnung über die Be-
rufsausbildung zur Tiermedizinischen Fach-
angestellten sind das bisherige Ergebnis und
das Ergebnis der mündlichen Ergänzungs-
prüfung im Verhältnis 2: 1 zu gewichten.
(6) Der Prüfungsausschuss muss dem Prü-
fungsteilnehmer am letzten Prüfungstag
mitteilen, ob sie die Prüfung „bestanden“
oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber ist dem
Prüfungsteilnehmer/der Prüfungsteilnehme-
rin unverzüglich eine von der/dem Vorsit-
zenden zu unterzeichnende Bescheinigung
auszuhändigen. Dabei ist als Termin des Be-
stehens bzw. des Nichtbestehens der Tag der
Feststellung des Ergebnisses durch den Prü-
fungsausschuss einzusetzen.
(7) Über die Feststellung der einzelnen Prü-
fungsergebnisse ist eine Niederschrift auf
den von der zuständigen Stelle genehmigten
Formularen zu fertigen. Sie ist von den Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen und der zuständigen Stelle unver-
züglich vorzulegen.

§ 23 Prüfungszeugnis
(1) Über die Prüfung erhält der Prüfungs-
teilnehmer von der Tierärztekammer Ham-
burg ein Zeugnis (§ 37 Abs. 2 BBiG).
(2) Das Prüfungszeugnis enthält
– die Bezeichnung „Prüfungszeugnis“ nach

§ 37 Abs. 2 BBiG,
– die Personalien des Prüfungsteilnehmers

(Name, Vorname, Geburtsdatum),
– die Berufsbezeichnung Tiermedizinische

Fachangestellte
– die Ergebnisse aus den schriftlichen Be-

reichen und das Gesamtergebnis des
schriftlichen Teils  

– das Ergebnis des Praktischen Teiles der
Prüfung

– das Datum des Bestehens der Prüfung,
– die Unterschriften der/des Vorsitzenden

des Prüfungsausschusses und der/des Be-
auftragten der Tierärztekammer Hamburg
mit Siegel.

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der Auszubil-
denden eine englischsprachige und eine
französischsprachige Übersetzung beizufü-

gen. Auf Antrag der Auszubildenden kann das
Ergebnis berufsschulischer Leistungsfest-
stellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen
werden (§ 37 Abs. 3 BBiG).
(4) Ausbildenden werden auf deren Verlan-
gen und dem vorherigen Einverständnis des
Auszubildenden die Ergebnisse der Ab-
schlussprüfung übermittelt.

§ 24 Nicht bestandene Prüfung
(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält der
Prüfungsteilnehmer, und gegebenenfalls die
gesetzlichen Vertreter, von der Tierärzte-
kammer Hamburg einen schriftlichen Be-
scheid. Darin ist anzugeben, in welchen Prü-
fungsbereichen respektive Prüfungsteilen
ausreichende Leistungen nicht erbracht wor-
den sind und welche Prüfungsbereiche re-
spektive welcher Prüfungsteil in einer Wie-
derholungsprüfung nicht zu wiederholen
sind (§ 22 Abs. 6).
(2) Auf die besonderen Bedingungen der
Wiederholungsprüfung gemäß § 25 ist hin-
zuweisen.

V. Abschnitt: 
Wiederholungsprüfung

§ 25 Wiederholungsprüfung
(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung
kann zweimal wiederholt werden (§ 37 Abs.
1 Satz 2 BBiG). Es gelten die in der Wieder-
holungsprüfung erzielten Ergebnisse.
(2) Hat der Prüfungsteilnehmer bei nicht be-
standener Prüfung in einer selbständigen
Prüfungsleistung (§ 20 Abs. 2 Satz 2) min-
destens ausreichende Leistungen erbracht,
so ist dieser auf Antrag des Prüfungsteil-
nehmers nicht zu wiederholen, sofern er sich
innerhalb von zwei Jahren – gerechnet vom
Tage der Feststellung des Ergebnisses der
nicht bestandenen Prüfung an – zur Wieder-
holungsprüfung anmeldet. Die Bewertung in
einer selbständigen Prüfungsleistung ist im
Rahmen der Wiederholungsprüfung zu über-
nehmen.
(3) Unbeschadet des § 25 Abs. 2 kann der
Prüfungsausschuss bei nicht bestandener
Prüfung bestimmen, in welchen Prüfungsbe-
reichen und gegebenenfalls in welchem Prü-
fungsteil eine Wiederholungsprüfung nicht
erforderlich ist.
(4) Die Prüfung kann frühestens zum näch-
sten Prüfungstermin wiederholt werden.
(5) Die Vorschriften über die Anmeldung und
Zulassung (§§ 8 bis 11) gelten sinngemäß.

Bei der Anmeldung sind außerdem Ort und
Datum der vorausgegangenen Prüfung anzu-
geben.

VI. Abschnitt: 
Schlussbestimmungen

§ 26 Rechtsbehelfsbelehrung
Maßnahmen und Entscheidungen der Prü-
fungsausschüsse sowie der Tierärztekammer
Hamburg sind bei ihrer schriftlichen Be-
kanntgabe an den Prüfungsbewerber bzw. -
teilnehmer mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung gemäß § 70 VwGO zu versehen. 

§ 27 Prüfungsunterlagen
Auf Antrag ist dem Prüfungsteilnehmer bin-
nen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur
Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in
seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die
schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr,
die Anmeldungen und die Niederschriften
gem. §§ 10 und 22 Abs. 7 sind 10 Jahre auf-
zubewahren. Die Aufbewahrungsfrist be-
ginnt mit dem Zugang des Prüfungsbeschei-
des. Der Ablauf der vorgenannten Fristen
wird durch das Einlegen eines Rechtsmittels
gehemmt.

§ 28 Übergangsregelung
Tierarzthelferinnen und Tierarzthelfer, die
sich bei Inkrafttreten dieser Prüfungsord-
nung in der Ausbildung befinden, beenden
die Ausbildung nach den Bestimmungen der
früheren Prüfungsordnung für die Abschlus-
sprüfung der Tierarzthelfer und Tierarzthel-
ferinnen, es sei denn, es erfolgt eine Verein-
barung über die Anwendung dieser Vor-
schriften. (vgl. § 10 TiermedFAngAusbV).

§ 29 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Prüfungsordnung für die Durchführung
der Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
„Tiermedizinischer Fachangestellter/Tierme-
dizinische Fachangestellte“ tritt am Tage
nach der Veröffentlichung im deutschen
Tierärzteblatt in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für
die Abschlussprüfung der Tierarzthelfer und
Tierarzthelferinnen vom 22. Juni 1988 
(DTBl. 3/1989 S. 189) außer Kraft. 

Die Prüfungsordnung wurde am 30. Juni
2008 gemäß § 47 Abs. 1 BBiG von der Behör-
de für Schule und Berufsbildung genehmigt.
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